6.3 Pädagogische Lebensgemeinschaften

Pädagogische Lebensgemeinschaften sind eine differenzierte Form der stationären Heimerziehung. Eine sozialpädagogische Fachkraft mit Dienstvertrag arbeitet entsprechend der  Weisungsbefugnis der Leitung, der die Dienst- und Fachaufsicht obliegt in ihrem eigenen Haushalt mit max. 2 Kindern/Jugendlichen. Alle Ressourcen der Einrichtung stehen der Lebensgemeinschaft zur Verfügung.

Leistungsfeld:

3 externe Plätze 

Zielgruppe     

Die Betreuung in einer Lebensgemeinschaft ist besonders für Kinder und Jugendliche geeignet, die aufgrund ihrer Entwicklungsbeeinträchtigungen einen verlässlichen, überschaubaren und förderlichen Lebensort benötigen. 

Die Abgrenzung zur Pflegestelle ergibt sich aus dem erzieherischen Bedarf des Kindes / Jugendlichen. Die pädagogische Betreuung sollte aufgrund des individuellen Bedarfes professionell verankert sein und fachlich begleitet werden. 

Rechtliche Grundlage:
§ 27 in Verbindung mit § 34, § 35a Absatz 1 Ziffer 4 KJHG 

Platzzahl/Betreuungsdichte:

· Zwei Erziehungsstellen mit insgesamt 3 Plätzen mit einer Betreuungsdichte von  1:1,76

· Individuelle Zusatzleistungen bei Bedarf auf Fachleistungsstundenbasis gemäß Hilfeplan

Sozialpädagogische Grundleistungen:

· Klare Alltagsstrukturierung als ein Lern- und Übungsfeld

· Die Bereitstellung eines sicheren und Geborgenheit bietenden Lebensortes

· Abklärung des medizinischen Bedarfes (physische und psychische Gesundheit/Befindlichkeit). Einbezug therapeutische Angebote in den Alltag 

· Gezielte Förderung im Bereich emotionaler, psychosozialer, kognitiver und körperlicher Entwicklung

· Elternarbeit analog zum Hilfeplan 
· Schulische Einzelförderung sowie die Gewährleistung einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Schulen

· Klärung der weiteren Lebensperspektive des Kindes/Jugendlichen

Betreuung:

pädagogische Mitarbeiterinnen mit langjähriger Berufserfahrung 
Versorgungsbereich:

Eigenes Zimmer in der Wohnung der Mitarbeiterinnen
